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aterreichischer Gewerkschaftsburd 
GEWERKSCHAFT ÖFFENTUCHER DIENST 
BUNDESFACHGRUPPE "WISSENSCHAFT" 
Bundessektion Unterricht - Wissenschaft 
1010 Wien, Teinfaltstraße 7, Tel. 53454 

An das 
Präsidium des Österr.Nationalrates 
Parlament 

Dr.Karl Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Betr.: Stellungnahme zur UOG-Novelle 
BMWF GZ. 68 153/123-15/89 
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'Datum: � 5. JAN.1990 
. 

J Verteilt . .  {t,1J�_ .. i..._._ . - - -----:f---.".---J 

Die BFG "Wissenschaft" schließt sich inhaltlich der Stellung­
nahme des Zentralausschusses beim Bundesministerium für Wissen­
schaft und Forschung für die sonstigen Bediensteten an. 
Hinsichtlich weiterreichenderer Alternativüberlegungen wird in 
der Anlage die Stellungnahme der Landesfachgruppe "Wissenschaft" 
Tirol zur UO� bzw. zur AHStG-Novelle übermittelt. 

15. Jänner 1990 
Für die Bundesfachgruppe: 

Der\ Vorsi tzende: 
'. 

Beilage 

DVR:0046655 
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NACH EINLANGEN BITTE DER BUNDESFACHGRUPPENLEITUNG WISSENSCHAFT OBERGEBEN!! 

/ 

Os1enaichischer 
GEWERKSCHAFr ÖFFENnJCHE ienst 

LANDE8FACHGRUPPE .. WISSENSCHAFT" 
Landessektion UnterrIcht - Wissenschaft 00964 11.01.90 
8020 Innebruck. Sildtlroler Platz 14, Tel.: 05'2/69717-0 

Tel.: 0512/507/3220 Weltergeg . ..... .. ............. :. 
Bds.Sekt ... .. 

IrmGbruck, 8JII 10. JKnner- 199-n--

e werksc���t Öf�enmGher Dienst 
Stellungnahme der tandeafachgruppe Wissenschaft Tirol in dar Gewerksahaft (jffentlü ds:.\::\::; ll�J:�:ictH'iissel!Stt"ft 

_Di_e.n_s _t _z _ur ....... g_ap;;..l_an_te_n_N o_ve_l_li_ e _rung--..; �d_e_s_Un_:l.v_e_rI_itlt_t s_-_Org�e.n_i_ sa_t_i_o _ns .. 8_e _se_t_z_ e _s ,�B_G_Bl_._Nr�' . 1 2. JA N. ,990 Emg.: 
258/1975, (GZ 68.153/123-15/89). 

zahl .... !J..t? ..... ß3i:agtln ..... ......... __ ._ 

..-....................................... -....................... .......... 

Das Wort "Dienstposten" sollte im gesamten UOO durch das Wor t "Planstelle:"l" ersetzt 

warden (E.B.: §S 6� und 65 UOG). E'banao &0111:6 das Wort "Dienl!:tpostenplantl d1,.1rch das 

Wort "Stellenplan" erBatz t warden, 

WUnl!:ch�,wert wäre, daß im Zuge dieser Novelle der eher diskriminiaren4e Begriff 

"sonstige Bedienstete" durch die BezeiclmUlli 11 Universltätsl:>edienste�1I 

ersetEt 'IIird. 

Dem WunsCh der Uni�ersitätsp rof essoren auf Einr�umnun& eines eigenen Vertretungsrechtes 

im Akad�iBch�n Senat wurde durah �en IeXt der vorliegan4en UOG-Novelle nicht Rechnung 

�et ra8en. 

Der VO� Ass i stentanverband dar UniversitKt Innsbruck vorgesehlage:"len Einrichtung einer 

l�ni verGitätlkonferen z " steht dar Dienststellenaussehuß der sonstigen Bediensteten der 

Universität Irmsbtuck unter der VorausS8tz.ung� dd in dieseIIl Gremium auch sonstige 

Bedienstete (Universl tätsbedienstete) VU"tretan se!n werden, sehr p08,iUv 

� egenübar. 

Die SchAffuna einer ProfassorankonIeren% erschein t schOn allein auf Grund einer 

erfolgenden Mehrg1eisigkeit der InterGSsanvertretungen und das geschätzen Mehraufwandes 

von ca. 2,5 Millionen Sehlllint nicht ganz gerechtfettigt. tllII Aber 4$1ll ber echtigten 

Anliegen der Professorenschaft auf S��fung ein er eigenen Berufsvertretung &erecht zu 
\ 

werden, schiene es zwackkmäßigei den § 13 Abs. 1 Ziff. 8 tu ä.ndarn: 

Oer neue S l! Abs. 1 Ziff. 8 des Dundes-Personalvertretungsges etzes sollte lAuten: 

"8. be!.m BundesmWsterium fUr Wisunscbaft und FOrschung drei un4 zwar Je einer für 

a) die UniverGitäts- und Hochsc.hulprofessonn; 
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b) die AngehBrigen des wissenschaftlichen und künstlerischen Personales (&ltadewische.r 

Mittelbau) der Universitäten und Hochsehulen; 

c) die. sonstigen Bediensteten (Universltätsbedlensteten) J". 

DieB wUrde .:ur Folse haben, daß an dQII. Universitäten und Hochllchulen jeweils drei 

DienststellenausschUsse einzurichten wären und die Universitätsprofessoren durch eine 

gleichzeitige Neufassung des § 72 Abs. 1 Ziff. 2 des Universitäts-Organis8tionsgesetzes 

eine Vertretung im Akademischen Senat hätten. 

Das bisher den AngehHrigen der Verwaltungseinrichtungen (§ 78 UOG) vorenthaltene 

Vertretun&srecht in den autonomen Gremien der Universitlten sollte hier ebenfalls 

eingefUgt werden. 

Der neue § 72 Abs. 1 Ziff. 2 mUßte lauten: 

"2. als Vertreter der UniversitätG�ehlSrig&n: 

a) der Vorsitzende des DienstKtellenausschusses dar Universitätsprofessoren; 

b) der VorsitEende des Dienststellenaussehusses des wissenschaftlichen und 

künstlarischen Parsonales; . 

c) der Vorsitzende des DienstStellenausschusse8 der sonstigen Bediensteten 

(Universitätsbediensteten); 

d) der Vorsitzende des Hauptausschusses der �sterr8ichischen HochschUlerschaft; 

e) ein Mitgliad aus dem Kreise der Uni'lersitlitsdozentan) 

f) ein Mitglied aus dem Kriese der Univ6rdtätslaktorsn; 

g) Mitglieder aus dem Kreise der Univarsitltsassistenten (einschließlich�er 

Vertragsassistenten); 

h) Mitglieder aus dem Kreise der Studierendan. " 

i) _in Mitglied aua dem Kreise der sonstigen Bediensteten 

(Uni versi tätsbediensteten) der Varwaltwtgseinrichtungen (§ 78); 

Dem Abs. 4 mUate folgender SatE anaefUtt w&l."den! 

1\ Das Mitglied gemäß Abs. 1 Z.2 1it. i entsendet der DienststellenauslebuS für die 

sonstigen Bedienst..ten (Universitätsbediensteten ) . " 

GleiChzeitig wire eine ersatzlose Streichung des § 106 des Universitäts­

Organisationsgesetzes in ErWlrung zu ziehen. 

Die Ap;enden der Bundeskonferenz des wissens�tlichen und künstlerischen Personals 

wUrde der neu ieschaffene ZentralaUBschuß fUr die Angeh6rigen des wissenschaftlichen und 

künstlerischen Personals wahrnahmen. Die EinfUgung des § 106a wUrde sich erUbrigen. 

Dia StJtrkung und Berücksichtigung da:!." Anliegen der Universitäts- und 

Hochschulprofessoren wäre durch eine Novelle zum Bundes-Parsonalvertretungsg&Setz eine 

weit.rgehende .1. im vorlieBenden Entwurf einer UOG-Novelle enthalten ist. Die in der 
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Präambel zum Entwurf angegebenen Mehrkosten von 2,5 Millionen Schilling wUrden-nicht 
anfallen. 

Die Bestimmungen des neuen S 16 Aba. 13 UOG (Wahlordnung) sollte auch auf die Wahlen 

gemäß § 19 anwendbar sein. 

Die neue Regelung d-. Auaschreibunc aller Planstellen im § 13 Abs. 5 UOG ist sehr zu 

begrUßan. 

Durch die vorgesehene Neuregeluna des § 45 (.onst!se Bedienstete 

[Un1versitätsbed1enstete] ) entfällt mit der Net,1r8gehmg des S 40 (Streichung 

der AbsKtze 4 und 5) entfKllt die Dienstpflichtfestlegung durch ein Kollegialorgan. Nach 

der derzeitig gUltigen Gaaetzesfassung ist gemäß § 45 Abs. 3 UOG in Verbindung mit § 40 

Abs. 4 leg.eit. die Personalkommission dAZU b6rufan die Dienstpflichten der sonstigen 

Bediensteten festrulegen. Die Streichung dieser Bestimmun& wird als Schleehterstellung 

der sonstigen Bediensteten ge�nUber anderen im Dienststand befindlichen Universitäts­

angehörigen gesehen. Die Neuregelung; wird im Novel1anentwrf mit einer 1M.tariellen 

Derosation dieser !esttmmungen durch das Hochschullahrer-Dlanstrecht begründet. Im Hoch­

schullehrer·Dienstrecht wurde die Dlefistpflichtfestlegung jedoch nur fUr die 

Hochschullehrer genauer gareie1t. 

Die Antragstelluns betreffend der Aufnahme von Bediensteten der Verwaltungaeinriehtungen 

sollte nicht wie im vorgesehenen Entwurf es 45 UOG) geregelt werden, sondexn im § 73 

000. 

In Analogie zur Aufnahme des an Fakultäten beschäftigten Verwaltungaper.onales sollte 

dem Akademischen Senat ein Antr�reeht hinsichtlich der Aufnahme von Bediensteten ein­

(rarlhsmt werden. Dies kt!nnte durth eine Neufusung des S 73 lIOG erfolgen. § 73 Abs. g 

lit. c UOG müßte lautenl 

"C) die Besoraung allu den Fakultiitskollegi6fl im 1IIJ1bstl(ndigen Wirkungsbereich 

obliegenden Angeleganheiten hinaiehtlich der Verwaltungsewiehtunaan (5 78), der 

Senat. institute Wld der besonderen Unive%'.i Utseinrichtunsen;" • 

Um Personalentscheidunsen nicht im Pltm\lfll des Senates erörtern EU mI1ßan, sollte 

verpflichtend eine PerlOflAlkotmnillion des Senates analog � den BasUmmw\gen des § 65 

UOG eingefUhrt werden. Um dieses Vorhaben ro realisieren, mUßte ein § 73 a eingefügt 

werden. 

• 
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In die88111 § 73 a körmte auch der neuen Rolle des Akademillchen SeMtäs in Bez� auf dia 

Abwicklung von HAbilitationsverfahren Rachnung g8trasen werden. 

Der neue § 73 a UOG sollte lauten: 

I/§ 73 8.. (1) Kommiuionen sind fUr folgende Angelegenheiten einzuaett8Il und mit 

Entllcheidungsvollmaeht auszustatten! 

a) zur Antragstellt.1t13 betreffend du !udget- und den Stellenplan, den Ausbau bestehender 

sowie die Errichtung neuer Lehr- und Forschungseinrichtungen Kowie zur Auf teilung der 

der Universitlt zugewiesenen Mittel und Planstellen; 

b) für P8r�onalangelegenheiten mit Ausnahme der Berufung Ordentlicher 

UniverSitätsprofessoren und der Durchführung Von Habilitataionsverfahren; 

c) zur DurehfUhrung von Habilitationsverfehren (basondere Habilitationakommission). 

(2) Die BestWungen des S 15 Abs. 2 bis 5 und 7 bis l' SiM sinng� anzuwenden. DeI: 

Univaraitätsdirektol' gehl:!rt den I<ommissionen aellKß Abs. 1 lit. a und b an.1I 

u� den tatsächlichen Notwendigkeiten der Mitbestimmuna der sonstigen Bediensteten 

(Universitätsbediensteten) in Fersonalangelegenheiten Rechnung EU traaen, 

sollte der 5 6S Abs. 1 lit. c eine Erweiterung erfahren. 

Der leute Satz im 5 65 Aba. 1 Ht. e müßte lautem 

IIDieur Perlonalkommission haben zwei Vertreter der sonstigen Bediensteten 

(Uni versitätsbedienstetenl (5 63 Abs. 1 Ht. e) anzugehHran;". 

Bi&ber sind in Unterkommissionen des Fakultätakollagiums seitens der sonstigen 

Bediensteten (Universitätsbediensteten) nur Vertret.l!lt', die bereits d&lll 

Felwltätskolleaium angehlSren entsendbar. Diese ltesalung gestaltet dch :Ln der Pr�h 

insofern sehwier!i, da zur Entsendune nur zwei sonstige Bedianstete 

(Uni versi tätsbedienstete) und deren Ersatzleute in Frage kommen und damit 

eine unvethlltnismäßige zeitliche Mehrbelastung der beiden sonstiaen Be4iensteten 

(Universi tätsbediensteten) verbunden ist. Um diesen umstand einer 

VerbeQserung zuzuf�en mUßte der i 1S Abs . 7 Ziff. 2 wie folgt lauten I 
11 2. Du Kollegi8.lora&n beIStimmt im Zuge dar Einsetzuna d6l' Kommission die Zahl der der 

Xommissionangeh�t'enden Vertreter der Universitätsprofessoren. Diese Zahl muß eine 

gerade sein. Die Mitglieder der Kommission werden, sofern dias durch dieses Bw\4es8esetz: 

nicht anders aeregelt ist, von den in das Kollegialorgan entsendeten Vertretern 4et 

; '1 
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jeweiligen Personengruppen (Universi�ktsproresso�en� im S 50 Abs. 3 lit. b genannte 

Personengruppen, Studierende� sonstige Bediens�ete 

[Universi tätsbedienstete] ) bestellt. P'Ur diese Bestellungen gelten die 

Beliltimmur!sAn des § 15 AbI;. 3 ainng8IIIÜ mit der Maßgabe, dd, wenn e& �"'ischen den beiden 

sonstigen Bediensteten (Uni versi tätsbediensteten) zu keiner Einig\.UlJl kommt. 

der zuständiga Dienststellanaussebul entscheidet. Bestellt warden k�nnen nur so lebe 

Gruppen81'l8eh�rige, die dem Kollegialorg&n als Mitg1iedel" angehören oder die 1.18 

Ersatzmitgliader dieser Mitglieder bestellt wurden. Bei den in S 65 Abs. 1 lit d un4 e 

genannten KOlIIDiBdonen köMen als Vertreter der Gruppen der im S 50 Abs. 3 lit. b 

genannten Personengruppe und der Studierenden dann Personen antsendAt werden, die dem 

Kollegialorgan weder als Mitglied angehHren noch als Ersatzm1tglied dies8r Mitllieder 

bestellt wurden, wenn sieh unter den Mitgliedern und Ersatzmitgliedarn keine 

auareichandA Zahl von Personen befindet7 dia die Voraussetzungen des § 26 Abs. ! lit � 

oder c erfüllen. Die Vertreter der $onst1ge.n Bediensteten (Uni-

vers i tätsbediensteten) k�lUlen aus a11an ihrer Gruppe zugeordneten Angehtirigan 

der jeweiligen Universititseinrichtung bei der die tommission eingerichtet ist 

bestellen. Bei den Vom Akademiscllen Senat e.inzusetzenden KODIIIissionen Unn jede Gruppe 

ihre Vertrete.r aus allen ihr zugeordneten Angah6risen der UniversitKt bestellen. 11 

Stellungnahme de�.Landesracharuppe Wissenschaft liro1 in der Gewerkschaft öffenttlicher 

DienBt zur geplanten Novellierung des Allgemeinen Hoehschul-StudlangesetzGs, 8GBl. Nr. 

177/1966 (Gt 68.153/123-15/89)1 

In den erläuternden Bemerkungen zur vorliegenden Gesetzealnderung wird festgehalq.n, daß 

durch die vorgeschlagenen Geaetzeslinderunsen keine Mehrkost:en fUr den Bund vArUrlacht 

werden. Dazu ist zu bemerken, daß durch die Neue1nfUgung des § 17 Abs. 7 d811 Allgemeinen 

Hoehsehul-Studienaeaetza. natUrlich Mehrkosten und Hebrbelaatungen fUr die Bediensteten 

entstehen. So wUnsehenawert die Be.kanntgabe dar Ziele, Inhalte und Methoden der 

Lehrveranstlatungen fUr die Studiare.ndan ist, mua ein Mahr an Verwaltungstätigkeit -

hervorgerufen durch eina entsprechende Veröffentlichung der von den 

Le.hrveranataltungsleitarn erstellten DatAn - ohne gleichzeitige Schaffung von 

zusätzlichen Resourcan &usdrUeklich abselAhnt werden. 

Für die LGndaBfachgruppenleitung: 

« 

51/SN-269/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)6 von 6

www.parlament.gv.at




